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Lehrpersonen zur Sprachförderung  

von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 
Wettbewerbsklasse A023/bis und A023/ter 

Rolle und Aufgaben 

 
Die Lehrpersonen der Wettbewerbsklasse A023/bis und A023/ter verfügen über die pädagogischen, 

sozialen und persönlichen Kompetenzen, die alle Lehrpersonen für die Ausübung ihres Berufes 

brauchen. 

 

Darüber hinaus weisen sie folgende spezifische Kompetenzen und Kenntnisse auf: 

• Kenntnisse in den Bereichen Linguistik und Spracherwerb 

• Kompetenzen in der Einschätzung des Sprachstandes und Planung der Sprachförderung 

• Didaktik und Methodik in den Bereichen 

o Zweitsprachlernen 

o Erwerb der Bildungssprache 

o sprachaufmerksamer Sachfach-Unterricht 

o Mehrsprachigkeit 

• Interkulturelle Kompetenzen 

 

An den Schulen und in den Netzwerken erfüllen sie folgende Aufgaben und bieten: 

• aufbauenden Unterricht in den Unterrichtssprachen (Neueinsteiger*innen und 

Fortgeschrittene) 

• Lernbegleitung beim Erwerb der Unterrichts-/Bildungssprachen 

• Teamunterricht im sprachaufmerksamen Sachfach-Unterricht 

• Beratung/Expertise für Sprachförderung und sprachaufmerksamen Sachfach-Unterricht 

 

Die Lehrpersonen zur Sprachförderung haben ihren Arbeitsplatz an Schulen/Schulsprengeln und 

erhalten einen Arbeitsvertrag laut Dienstrecht für Mittelschullehrkräfte. Sie sind Teil des 

Lehrer*innenkollegiums und der Klassenräte, in deren Klassen sie Kinder und Jugendliche begleiten. 

Bei den Bewertungssitzungen der Klassenräte sind sie laut geltenden Bewertungsbeschlüssen der 

Landesregierung nicht stimmberechtigt. Das Lehrer*innenkollegium beschließt, in welcher Form 

ihre Beobachtungen zur Lernentwicklung bei der Bewertung im Klassenrat Berücksichtigung finden. 

 

Im Konzept für die Sprachförderung im Dreijahresplan der Schule ist festgehalten, welche 

spezifischen Aufgaben die Sprachförderlehrkräfte an der Schule übernehmen. 

 

Die Sprachförderlehrkräfte eines Bezirkes werden in ihrer Arbeit von der Koordinatorin/dem 

Koordinator des Zentrums für kulturelle und sprachliche Vielfalt begleitet und unterstützt. 


